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Bundesministerium 
für Justiz 
Museumstraße 7 
1070 Wien 
 
per E-mail 
 
 
 
 
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem  
das Vereinsgesetz 2002 geändert wird  
(Vereinsgesetznovelle 2011 - VerGNov 2011);  
Ressortstellungnahme  
 
 

Das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung nimmt zu dem mit dem unten ange-

führten Schreiben vom 23. August 2011 zur Begutachtung ausgesandten Entwurf eines Bun-

desgesetzes, mit dem das Vereinsgesetz 2002 geändert wird (Vereinsgesetznovelle 2011), wie 

folgt Stellung: 

 

Die Novellierung wird als Klarstellung einerseits sowie als Festlegung eines angemessenen Haf-

tungsbereiches grundsätzlich begrüßt.  

 

Festzuhalten ist, dass durch die Formulierung des neuen letzten Satzes des § 24 Abs. 1 („Ist der 

Organwalter oder der Rechnungsprüfer unentgeltlich tätig, so haftet er nur bei Vorsatz oder 

Fahrlässigkeit“) zumindest dem Wortlaut nach angenommen werden könnte, dass in den Fällen 

der entgeltlichen Tätigkeit eine Haftung jedenfalls, also auch bei leichter Fahrlässigkeit, eintritt. 

Zwar ist die Berücksichtigung der Umstände im Rahmen einer Ermessensentscheidung auch in 

diesen Fällen möglich, dennoch ist fraglich, ob dieser Umkehrschluss gewollt ist oder allenfalls 

durch eine anderslautende Formulierung vermieden werden sollte. In diesem Zusammenhang 

ist auch insbesondere das Verhältnis zu anderen Regelungen wie § 275 UGB, der Haftungs-

höchstgrenzen für Rechnungsprüfer regelt, zu beachten. 
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Ein Exemplar dieser Stellungnahme wird dem Präsidium des Nationalrates in elektronischer 

Form zur Verfügung gestellt. 

 

 

Wien, 19. September 2011 

Für den Bundesminister: 

Dr. Iris Hornig 
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